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SPRECH-
STUNDEN

jeden 1. Montag 
im Monat ab 

19.30 Uhr außer 
in den Schulferien, Im Ruhr-

feld 16, S 4, Anmeldung 
nicht erforderlich 

FDP

jeden 1. Mon-
tag im Monat  
ab 19.30 Uhr, 

Im Ruhrfeld 16, S 3, keine 
Voranmeldung notwendig.

UWG

nach Verein-
barung,  

Anmeldung 
bei Anita Orti von Havranek, 

 16022

Grüne

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld 

16, S 6, Anmel-
dung bei Dr. Brigitte  

Kuchta,  13567 oder 
bkuchta@online.de

SPD

nach Vereinba-
rung, Anmeldung 

bei Reinhard 
Schiller,  94400

BfM

Terminverein-
barung jederzeit 
beim Fraktions-

vorsitzenden Joachim  
Kühlwetter möglich,  
  0179 - 6851778

CDU

Fraktionen 
Alle Fraktionen bieten re gel-
mäßige Sprechstunden an:

 Bürgermeister
Bürgersprechstunde  
des Bürgermeisters

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anmeldung unter  
 917116

Nächste Sprechstunde:  
9. September 
16.30-18 Uhr 

Aussiedler
Beratung der CDU  

jeden letzten Donnerstag  
im Monat  

von 19.00 - 20.00 Uhr,
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung:  2830 oder  
 0179 - 5918866

Schadstoff-Mobil
Donnerstag, 22. August
10-13 Uhr, Klosterstraße 

(Marktplatz) Meckenheim,
14.30-18 Uhr, Sieben-

gebirgsring (Parkplatz am 
Sportzentrum), Meckenheim 

Auskünfte:  
 02241 - 306 306

Mieter
Beratung Mieterverein  

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V.
jeden Dienstag ab 14 Uhr,   

Beratung nur für Mitglieder,
Im Ruhrfeld 16, S 4  

Anmeldung:  
 0228 - 949309-12

Elektroklein geräte 
(RSAG)

Freitag, 20. September 
10-13 Uhr: Gerichtsstraße/
Buschweg (Parkplatz) Merl 

15-18 Uhr: Pater-Müller-Straße 
(Parkplatz am Sportplatz) 

Ersdorf
 www.rsag.de,

 02241 - 306 306 

Ansprechpartnerin 
für unsere Familien
Hanna Esser, Familienlotsin

 917289
E-Mail: hanna.esser@

meckenheim.de

Mosaik-Kulturhaus Meckenheim
(Vormals „Juze“) Siebengebirgsring 2,  708 97 53

Kindertreff (6-13 Jahre):
Dienstag und Freitag: 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 Uhr - 18.00 Uhr Bastelangebot

Jugendtreff (ab 14 Jahre): 
Montag und Mittwoch: 16.00 Uhr - 20.00 Uhr
Donnerstag: 15.30 Uhr - 17.30 Uhr, „Offener Mädchentreff“
Freitag: 18.00 Uhr - 21.00 Uhr
bis 2. August: geschlossen
5. August bis 16. August: Ferienbetreuung 
19. August bis 23. August: geschlossen  
26. August bis 31. August: Zirkuswoche

Kinder City
Im Ruhrfeld 16,  887 780 

Montag, Mittwoch und Donnerstag: 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 16.00 - 17.30 Uhr Haus-
aufgabenbetreuung
Dienstag: 15.00 Uhr - 17.00 Uhr Aktionstag
Kinder City ist in den gesamten Sommerferien  
(bis 3. September) geschlossen

Öffentliche Bücherei
Adolf-Kolping-Straße 4,  61 41 
Montag und Freitag: 14.00 – 17.30 Uhr, 
Dienstag: 8.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr,
Mittwoch: geschlossen, Donnerstag: 14.00 – 18.30 Uhr, 
Samstag: 9.30 – 13.00 Uhr

Stadtverwaltung Meckenheim
Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Baubetriebshof: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl:  (02225)
Telefon  917-0
Telefax:  917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet:  www.meckenheim.de
E-Mail:   stadt.meckenheim@meckenheim.de

Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes:  (02225) 917-110
E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de 

Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Meckenheim - allgemein
Montag:       07.30 – 12.30 Uhr
       14.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag bis Freitag:     07.30 – 12.30 Uhr

Öffnungszeiten des Bürgerservicebüros:
Montag bis Freitag:      07.30 – 12.30 Uhr
Montag:       14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag:     14.00 – 15.30 Uhr

Fachbereich Soziales:
Nur nach vorheriger Terminabsprache. 
Offene Sprechstunde montags, dienstags, donnerstags 
zwischen 11.00 Uhr - 12.00 Uhr.

Telefonseelsorge
 (0800) 1110111 und
 (0800) 1110222
Internet: 
www.ts-bonn-rhein-sieg.de

Sauna
Öffnungszeiten der Sauna (auch in den Sommerferien): 

Montag:   Für die  Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag:  10.00 Uhr - 15.00 Uhr Gemischte Sauna
  15.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag:  10.00 Uhr - 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag:  10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Schiedsmänner
Das Stadtgebiet ist in zwei Schiedsamtsbezirke unterteilt. 
Der jeweils zuständige Schiedsmann ist 
im Bezirk 1 (Meckenheim und Merl): 
Hans-Günther Botzem,  21 67
im Bezirk 2 (Altendorf, Ersdorf und Lüftelberg):
Walter Wette,  15 425
Die Schiedsmänner sind telefonisch zu erreichen: 
montags bis freitags zwischen 18.00 und 21.00 Uhr

Hallenfreizeitbad Meckenheim
Siebengebirgsring 6,  917-475

Öffnungszeiten des Bades 
während der Sommerferien bis 3. September:
Montag:   für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag  10.00 Uhr – 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Mittwoch: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Donnerstag:  10.00 Uhr – 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Freitag:  10.00 Uhr – 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr Öffentlichkeit
Sonntag:  10.00 Uhr – 16.00 Uhr Öffentlichkeit

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Bekanntmachungsanordnung über das Inkrafttreten der Satzung  

über den Bebauungsplan Nr. 112 „Untersdorfstraße“,  
1. Änderung vom 19. Juli 2013

Der Rat der Stadt Mecken-
heim hat in seiner Sitzung am 
17. Juli 2013 die Satzung für 
die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 112 „Unter-
dorfstraße“ gemäß § 10 Abs. 
1 des Baugesetzbuches in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BG-
Bl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) in Verbindung mit § 7 
der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen 
i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2012 (GV NRW 
S. 474) auf der Grundlage der 
vorliegenden Plankarte be-
schlossen.

Der Geltungsbereich der 
Bebauungsplanänderung ist 
in dem zu dieser Bekanntma-
chung abgedruckten Über-

sichtsplan dargestellt.
Hiermit wird gemäß § 52 

Abs. 3 Gemeindeordnung 
NRW i. V. m. § 2 Abs. 3 Be-
kanntmachungsverordnung 
– BekanntmVO – durch den 
Bürgermeister bestätigt, dass 
der Wortlaut des (bekannt-
zumachenden) Satzungsbe-
schlusses mit dem Beschluss 
des Rates vom 17. Juli 2013 
übereinstimmt.

Hiermit wird durch den Bür-
germeister bestätigt, dass ge-
mäß § 2 Abs. 1 und 2 Bekannt-
machungsverordnung – Be-
kanntmVO – verfahren worden 
ist.

Der Beschluss über die Sat-
zung wird hiermit gemäß § 10 
Abs. 3 Baugesetzbuch öffent-
lich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung 
tritt die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 112 „Un-

terdorfstraße“ gemäß § 10 
Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
in Kraft.

Meckenheim, 19. Juli 2013
Bert Spilles

Bürgermeister

Hinweis
Die 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 112 „Unter-
dorfstraße“ mit Begründung 
kann bei der Stadtverwaltung 
Meckenheim, Bahnhofstraße 
22, Fachbereich 61 - Stadtpla-
nung, Liegenschaften, Zimmer 
Nrn. 0.26, 0.28, 0.29 (Erd-
geschoss), während der Öff-
nungszeiten montags von 7.30 
Uhr bis 12.30 Uhr und von 
13.30 Uhr bis 18 Uhr, diens-
tags bis donnerstags von 7.30 
Uhr bis 12.30 Uhr und freitags 
von 7.30 Uhr bis 12 Uhr, ein-
gesehen werden. Jeder kann 
über den Inhalt Auskunft er-
halten.

Hinweis auf die Voraus-
setzungen für die Geltend-
machung der Verletzung 
von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie 
die Rechtsfolgen nach § 215 
Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB)

Gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BG-
Bl. I S. 2414) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) werden unbeachtlich

1. eine Verletzung der in § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
Baugesetzbuch bezeichneten 
Verfahrens- und Formvor-
schriften,

Fortsetzung auf  
der nächsten Seite!

Sommerresümee 2013
Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 

das schöne Wetter der letzten 
Tage und Wochen verheißt uns 
allen eine tolle Sommer- und 
Ferienzeit. 

Gerne gebe ich Ihnen zu die-
sem Zeitpunkt einen Überblick 
über unsere aktuelle Arbeit, 
um die politische Sommerpau-
se einzuläuten. 

Viele Dinge unterschiedlichs-
ter Art standen auf der Agenda 
des letzten halben Jahres. So 
hat sich die Stadt Meckenheim 
mit einem eindeutigen Votum 
für das Tierheim Troisdorf 
und somit für die Solidarge-
meinschaft des Rhein-Sieg-
Kreises entschieden. Alle 
Tiere in Meckenheim, seien es 
Hunde oder auch Katzen, wer-
den auch zukünftig vom Tier-
heim Troisdorf aufgenommen 
und fachmännisch betreut. 

Mitte Juni konnten wir die 
„Begegnungsstätte für Me-
ckenheimer Geschichte und 
Kultur“ im Herrenhaus Alten-
dorf feierlich eröffnen. In den 
Räumlichkeiten kann man auf 
historische Erkundungsfahrt 
gehen und sich in frühere 
Zeiten versetzen. Weitere kul-
turelle Höhepunkte erlebten 
wir in diesem Jahr auch wieder 
bei den Meckenheimer Kul-
turtagen. Kunstausstellungen 
Meckenheimer Künstler mit 
ausgezeichneten Arbeiten, 
kulturelle Veranstaltungen des 
Heimat- und des Bürgerver-
eins oder  Konzerte und Le-
sungen stehen für ein heraus-
ragendes bürgerschaftliches 
und gesellschaftliches Enga-
gement unserer Stadt. 

Einen stimmungsvollen und 
unterhaltsamen Abend brach-
te die Auftaktveranstaltung 
„Adventszick op Kölsch“ für 
die Meckenheimer Bürger-
stiftung. Die „Bürgerstiftung 
Meckenheim“ will gemein-
nützige und mildtätige Zwe-
cke in den Bereichen Jugend, 
Soziales, Kunst und Kultur er-
füllen und damit das Gemein-
wesen der Stadt stärken. Mit 
der Bürgerstiftung können 
Meckenheimer Bürgerinnen 
und Bürger als Zeichen der 
Verbundenheit mit unserer 
Stadt Mitverantwortung für 
die Gestaltung des Gemeinwe-
sens übernehmen. Im Februar 
fand dann die konstituierende 
Sitzung statt. Seither beschäf-
tigt sich der Stiftungsrat und 
der Vorstand mit der Erarbei-
tung der Förderrichtlinien und 
der Erstellung des Jahrespro-
gramms mit Flyer und Logo. 

Seit einiger Zeit ist zu beo-
bachten, dass die Bestattungs-
kultur auch in Deutschland 
einem Wandel unterlegen 
ist. Immer häufiger werden 
Urnenbestattungen vorge-
nommen. Der Trend geht zu 
pflegeleichteren Bestattungs-
formen, zu denen auch die 
Urnenwand gehört. Diesem 
Trend hat jetzt auch die Stadt 
Meckenheim mit der Errich-
tung einer ersten Urnenwand 
Rechnung getragen. Auf dem 
Friedhof Bonner Straße wurde 
die neue Urnenwand im April 
dieses Jahres eingesegnet. 

Im Rahmen des Tages der 
offenen Tür der städtischen Ju-
gendfreizeiteinrichtung (Juze) 
wurde der neue Name verkün-
det. Das Juze heißt jetzt „Mo-
saik- Kulturhaus Mecken-
heim“. Für Kinder und Ju-
gendliche wird in Meckenheim 
ein vielfältiges Programm und 
zusätzlich umfangreiche Fe-
rienbetreuungen angeboten. 
Die hohen Anmeldezahlen zei-
gen den großen Bedarf und die 
Angebote erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Auch die Betreu-
ungen in diesen Sommerferien 
ist komplett ausgebucht! 

Besonders gut angekom-
men- insbesondere auch bei 
den Anliegern- ist das Graffiti-
Kunst-Projekt der städtischen 
mobilen Jugendarbeit mit Me-
ckenheimer Jugendlichen an 
der Unterführung Giermaar-
straße im letzten Jahr. Zur Zeit 
laufen die Vorbereitungen für 
die nächste Aktion an der Un-
terführung der Promenade am 
Fontaneweg auf vollen Touren. 

Vor große Herausforde-
rungen hat die Stadt Mecken-
heim der Um- und Ausbau der 
Kindertageseinrichtungen im 
Rahmen der U3-Betreuung 
gestellt. In diesem Zusam-
menhang hat der Rat der Stadt 
Meckenheim in der letzten 
Sitzung vor der Sommerpau-
se noch den Auftrag zum Bau 
des Familienzentrums im neu-
en Baugebiet „Meckenheimer 
Sonnenseite“ auf den Weg ge-
bracht. Die Stadt Meckenheim 
stellt sich mit diesen Maßnah-
men absolut zukunftsfähig auf. 

Von der Qualität der neuen 
Mensa in der Katholischen 
Grundschule Meckenheim, die 
im Rahmen der großen Um-
bauarbeiten der Offenen Ganz-
tagsschule (OGS) modern, 
freundlich und hell gestaltet 
wurde, konnte ich mich bei der 
offiziellen Eröffnung mit einem 
gemeinsamen Mittagessen mit 

den Schülerinnen und Schü-
lern selbst überzeugen. Bei 
den Bauarbeiten zur Gesamt-
maßnahme an der OGS haben 
wir so einige Überraschungen 
erlebt und kurzfristig reagie-
ren müssen. Das Ergebnis der 
Baumaßnahme stellt sowohl 
Schüler als auch Lehrer sehr 
zufrieden. 

Über ein ausgezeichnetes 
und sehr positives Feedback 
freuen wir uns im Hinblick auf 
den Start der Imagekampagne 
der Stadt Meckenheim. Das 
neue freundliche Logo mit den 
Aussagen „Lebendig.Modern.
Sympathisch.“, die gelungene 
Infobroschüre und die anspre-
chende erste Plakataktion run-
den das Gesamtbild Mecken-
heims als lebens- und liebens-
werte Stadt im Grünen ab.  

Meckenheim ist attraktiv für 
Neubürger. Dies zeigt sich an 
der hohen Bautätigkeit in un-
seren Neubaugebieten. Im 
ersten Halbjahr 2013 gab es 
im Bereich hinter dem Bahn-
hof Meckenheim viele Fort-
schritte. Baukräne und Erdver-
schiebungen wohin das Auge 
reichte!

In Merl-Steinbüchel nehmen 
die Hochbauten des Edeka- 
und Aldi-Marktes Gestalt an. 
Zudem konnte zuletzt der Spa-
tenstich für die Wohnbebau-
ung in diesem Gebiet  erfol-
gen. Das gesteigerte Interesse 
Meckenheims als optimalen 
Wohnort nimmt auch das städ-
tische Bauamt anhand der ho-
hen Anzahl an Bauanträgen- 
auch im Vergleich zum bereits 
antragsstarken Vorjahr- merk-
lich wahr. 

Um diese und noch ande-
re- für Meckenheim so wich-
tige- Projekte auch zukünftig 
umsetzen zu können, benötigt 
die Stadt Meckenheim einen 
finanziellen Handlungsspiel-

raum. Der Haushalt 2013 wur-
de einstimmig seitens aller 
Fraktionen des Rates beschlos-
sen. Die Herausforderung be-
steht für uns nun darin, die vie-
len Vorgaben des Landes und 
die politischen Beschlüsse, die 
alle finanzielle Auswirkungen 
auf unsere Kommune mit sich 
bringen, erfüllen zu können. 

In den beiden Vorjahren hat 
die Stadt Meckenheim besse-
re Ergebnisse erwirtschaftet 
als erwartet. Dieser Tendenz 
gilt es zu folgen. Die finanzi-
elle Abhängigkeit Mecken-
heims steht und fällt jedoch 
mit der wirtschaftlichen Situa-
tion der Unternehmen auf der 
Einnahmenseite und u.a. den 
Beschlüssen des Landes und 
deren Aufgabenverteilung auf 
der Ausgabenseite.  Um so 
wichtiger ist es daher weiter 
in Projekte zu investieren, um 
Neubürger und Unternehmer 
für Meckenheim zu gewinnen. 
Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass die vielen Pro-
jekte nur mit einer entspre-
chenden Personalausstattung 
der Verwaltung umgesetzt 
werden können. 

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 

einiges gilt es noch voranzu-
bringen und vieles angegan-
gene konnte bereits vollendet 
werden. Es geht sichtbar voran 
mit Meckenheim, dies ist über-
all zu beobachten. Der Stadt-
verwaltung und mir persönlich 
ist es dabei wichtig, den Geist 
des Dialoges aus zahlreichen 
Bürgerbeteiligungen und 
Bürgerinformationsveranstal-
tungen bei der Weiterentwick-
lung unserer Stadt gemeinsam 
mit Ihnen fortzusetzen. In die-
sem Sinne bedanke ich mich 
besonders für Ihr Interesse 
und Ihr Engagement. 

Meckenheim ist auf einem 
sehr guten Weg sich noch mo-
derner und zukunftsfähiger 
aufzustellen. 

Genießen Sie die kommen-
den Sommerwochen und wenn 
Sie verreisen, kommen Sie er-
holt und gesund wieder zurück 
in unsere schöne Stadt. 

Es grüßt Sie herzlich

Bert Spilles
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Wahlbezirke für die Kommunal- und Europawahl 2014
Namen der Mitglieder  
des Wahlausschusses  

und ihrer Vertreter

Der Rat der Stadt Mecken-
heim hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 8. Juni 2011 ein-
stimmig die 6 Mitglieder des 
Wahlausschusses und ihre 
Vertreter festgelegt. Die letzte 
Änderung erfolgte mit Rats-
beschluss vom 28. September 
2011. Der Wahlausschuss setzt 
sich demnach wie folgt zusam-
men:

Vorsitzender des 
Wahlausschusses
Bert Spilles
Wahlleiter 

Vertreter:
Erster Beigeordneter 
Holger Jung
Stellv. Wahlleiter

Einteilung des Wahlgebietes 
in Wahlbezirke

Gem. § 2 (1) Kommunalwahl-
ordnung obliegen dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Wahl-
ausschuss folgende Aufgaben:

1. das Wahlgebiet in Wahl-
bezirke einzuteilen (§ 4 (1) des 
Gesetzes),

2. über Verfügungen des 
Wahlleiters bei der Prüfung 
von Wahlvorschlägen zu ent-
scheiden, wenn die Vertrau-
ensperson den Wahlausschuss 
anruft (§ 18 (1) Satz 3 des Ge-
setzes),

3. über die Zulassung der 
Wahlvorschläge zu entschei-
den (§ 18 (3) des Gesetzes),

4. das Wahlergebnis festzu-
stellen (§ 34 (1) des Gesetzes).

Gem. § 3 (2) Kommunalwahl-
gesetz (KWahlG) müssen 38 
Vertreter, davon 19 in Wahlbe-
zirken gewählt werden.

Nach Art. 12 Satz 3 KWahlZG 
(Gesetz über die Zusammen-
legung der allgemeinen Kom-
munalwahlen mit den Europa-

wahlen) muss der Beschluss 
des Wahlausschusses über die 
Einteilung der Wahlbezirke bis 
20. Oktober 2013 erfolgen. Der 
Wahlausschuss hat am 4. Juli 
2013 getagt.

Für die generelle Bestim-

mung der Größe der Wahlbe-
zirke nach § 4 Abs. 2 Satz 3 des 
KWahlG, also für die Festle-
gung der mittleren Einwohner-
zahl sowie der Ober- und Un-
tergrenze ist die von IT NRW 
ermittelte Bevölkerungszahl 
maßgebend, die 18 Monate 
vor Ablauf der Wahlzeit veröf-
fentlicht war (§ 78 (2) Kommu-
nalwahlordnung (KWahlO)). 
Das ist z.Zt. die Einwohnerzahl 
nach dem Stand vom 30. Juni 
2012. Sie beträgt für Mecken-
heim insgesamt 24.271 Ein-
wohner. Die Abweichung von 
der durchschnittlichen Ein-
wohnerzahl der Wahlbezirke 
im Wahlgebiet darf nicht mehr 
als 25 % nach oben oder unten 
betragen.

Für die 19 zu bildenden 
Wahlbezirke sind danach fol-
gende Kennzahlen maßge-
bend:

Mittlere Einwohnerzahl 
(24.271 Einwohner : 19) = 
1.277 Einwohner

Obergrenze
(1.277 Einwohner + 25%) = 
1.596 Einwohner

Untergrenze
(1.277 Einwohner + 25%) = 
958 Einwohner 

Bei der konkreten Einteilung 
der Wahlbezirke muss auf die 
eigene Einwohnerdatei der 
Gemeinde zurück gegriffen 
werden. Für die Berechnung 
wird vom Stand 12. Juni 2013 

ausgegangen. Zu diesem Zeit-
punkt hatte die Stadt Mecken-
heim insgesamt 23.897 Ein-
wohner. 

Da die amtliche Einwoh-
nerzahl von IT NRW und die 
eigene Einwohnerzahl vonei-
nander abweichen, muss eine 
Angleichung vorgenommen 
werden. Die Differenz beträgt 
(24.271 – 23.897 =) - 374 Ein-
wohner oder rd. 1,54 %. Die-
ser Anteil ist bei der Ermittlung 
der mittleren Einwohnerzahl, 
der Ober- und Untergrenze 

pro Wahlbezirk den jeweiligen 
Einwohnerzahlen nach Melde-
register hinzuzurechnen. 

Danach ergeben sich fol-
gende Werte für die konkrete 
Einteilung der Wahlbezirke:

(siehe Tabelle unten!)

Nach dieser aktualisierten 
Berechnung wurden die Wahl-
bezirke im Stadtgebiet neu 
eingeteilt.

Veränderungen im Vergleich 
zur letzten Wahl ergeben sich 

im Bezirk 180 sowie im Be-
zirk 170, der zum Ausgleich 
herangezogen wurde. Dem 
Bezirk 180 wurden alle An-
schriften der Straße „Auf dem 
Spinnweg“ aus dem Bezirk 
170 zugeschlagen. Dies be-
deutet eine Verschiebung von 
76 Einwohnern. Somit hat der 
Wahlbezirk 170 aktuell 1.060 
Einwohner, der Wahlbezirk 
180 dann 987 Einwohner.

Aufgrund der räumlichen La-
ge wurde das Neubaugebiet 
„Nördliche Stadterweiterung“ 

dem Wahlbezirk 070 zugeord-
net.

Der Wahlausschuss des Ra-
tes der Stadt Meckenheim hat 
vor diesem Hintergrund in sei-
ner ersten Sitzung am 4. Juli 
2013 einstimmig die nachste-
hende Wahlbezirkseinteilung 
in weiterhin 19 Wahlbezirken 
beschlossen. 

Stadt Meckenheim
Bert Spilles
Wahlleiter

Nr. Beisitzer (Fraktion)    Vertreter (Fraktion)
1      Sossalla, Dieter (CDU)    Wachsmuth, Kurt (CDU)
2      Viehmann, Anne (CDU) 
3      Schiller, Reinhard (BfM)    Schreiber, Klaus (BfM)
4      Engelhard, Rolf (SPD)    Dr. Kuchta, Brigitte (SPD)
5      Möllenbeck, Arthur (UWG)    Dunkelberg, Josef (UWG)
6      Alscher, Hendrik     Orti von Havranek, Anita
        (Bündnis90/Die Grünen)    (Bündnis90/Die Grünen)

Wahl- Einwohner Angeglichen   Obergrenze überschritten Bemerkungen
bezirk  nach Melde- an IT NRW-Werte  Untergrenze Unterschritten
 register je WB + 1,54 %   ja / nein
 
010 1500  1523   Nein 
020 1471  1494   Nein 
030 1535  1559   Nein 
040 1231  1250   Nein 
050 1397  1419   Nein 
060 1112  1129   Nein 
070 1339  1360   Nein    Incl. nördliche Stadterweiterung:
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	Gerhard-Fey-Str.•	Stecklingsweg
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	Solitärweg	•	Wilhelm-Ley-Str.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •Wilhelm-Offermann-Str.
080 1533  1557   Nein 
090 1136  1154   Nein 
100 1118  1135   Nein 
110 1179  1197   Nein 
120 1206  1225   Nein 
130 1324  1344   Nein 
140 1288  1308   Nein 
150 1170  1188   Nein 
160 1080  1097   Nein 
170 1119  1136   Nein 
180 897  911   Ja    Unterschreitung um 47 Einwohner
190 1262  1281   Nein 

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich  Öffentlichkeit,  917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Fortsetzung Bekanntmachungsanordnung über das Inkrafttreten  
der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 112 „Untersdorfstraße“,  

1. Änderung vom 19. Juli 2013
Fortsetzung von der  
vorherigen Seite!

2. eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennut-
zungsplanes oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber 
der Stadt Meckenheim unter 
Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden 

sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a Baugesetzbuch beachtlich 
sind.

Hinweis auf die  
Geltendmachung  

von Entschädigungen

Sind die in den §§ 39 bis 42 
Baugesetzbuch bezeichneten 
Vermögensnachteile einge-
treten, kann der Entschädi-
gungsberechtigte Entschä-
digung verlangen. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruches 
dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen bean-
tragt. Ein Entschädigungsan-
spruch erlischt, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in 

dem die zuvor bezeichneten 
Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt 
wird. Auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie des Absatzes 4 Bauge-
setzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche 
für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch die-
sen Bebauungsplan und über 
das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hier-
mit hingewiesen.

Hinweise auf die  
Rechtsfolgen nach der  

Gemeindeordnung  
für das Land Nordrhein

Westfalen (GO NRW)

Gemäß § 7 Abs. 6 der Ge-

meindeordnung NRW in der 
Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2012 
(GV.NRW. S. 474) wird darauf 
hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn

1. eine vorgeschriebene Ge-
nehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfah-
ren würde nicht durchgeführt,

2. diese Satzung ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den 

Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

4. der Form- oder Verfah-
rensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel er-
gibt.

Meckenheim, 19. Juli 2013
Bert Spilles

Bürgermeister

 Die Stadt Meckenheim wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern  
schöne und erholsame Sommerferien! 

Wahlbezirkseinteilung vom 4. Juli 2013
Gebiet  Straßen-   Straße   Einwohner
  nummer    Gesamt

Stimmbezirk 010 24002 Adendorfer Straße 25 4 
Stimmbezirk 010 24003 Adolf-Kolping-Straße 35 
Stimmbezirk 010 24369 An der Villa Schmitz 40 
Stimmbezirk 010 24029 Bonner Straße  43 
Stimmbezirk 010 24036 Dech.-Kreiten-Straße 178 
Stimmbezirk 010 24048 Glockengasse  20 
Stimmbezirk 010 24052 Grabenstraße  56 
Stimmbezirk 010 24053 Hauptstraße  405 
Stimmbezirk 010 24266 Kirchplatz  23 
Stimmbezirk 010 24066 Klosterstraße 55-85  44 
Stimmbezirk 010 24068 Kölnstraße  14 
Stimmbezirk 010 24075 Mantelhofstraße  2 
Stimmbezirk 010 24365 Marktgasse  33 
Stimmbezirk 010 24267 Marktplatz  97 
Stimmbezirk 010 24080 Merler Straße  113 
Stimmbezirk 010 24082 Mühlenstraße  134 
Stimmbezirk 010 24086 Neustraße  133 
Stimmbezirk 010 24268 Niedertorplatz  52 
Stimmbezirk 010 24088 Ohlengäßchen  43 
Stimmbezirk 010 24090 Prof.-Scheeben-Straße 39 
Stimmbezirk 010 24101 Schützenstraße  56 
Stimmbezirk 010 24102 Schwitzerstraße  12 
Stimmbezirk 010 24109 Tombergstraße 
(zw. Haupt- u. Klosterstraße)    40 
Gesamt 010     1491 
    

Stimmbezirk 020 24005 Altendorfer Straße  22 
Stimmbezirk 020 24012 Amselweg  341 
Stimmbezirk 020 24228 Drosselweg  47 
Stimmbezirk 020 24042 Finkenweg  23 
Stimmbezirk 020 24316 Frankenweg  35 
Stimmbezirk 020 24264 Grüner Weg  101 
Stimmbezirk 020 24062 Josef-Kreuser-Straße 245 
Stimmbezirk 020 24064 Kirchfeldstraße  143 
Stimmbezirk 020 24066 Klosterstraße 2-92  252 
Stimmbezirk 020 24235 Obertorstraße  56 
Stimmbezirk 020 24103 Starenweg  68 
Stimmbezirk 020 24109 Tombergstraße
(zw. Klosterstr. u. Amselweg u. 36-46)   141 
Gesamt 020     1474 
     
Stimmbezirk 030 24002 Adendorfer Str. außer 25+27 497 
Stimmbezirk 030 24009 Am Kölnkreuz außer 45 247 
Stimmbezirk 030 24337 Am Mühlweiher  22 
Stimmbezirk 030 24321 Bandkeramikstraße  46 
Stimmbezirk 030 24309 Eifelstraße  43 
Stimmbezirk 030 24354 Fischerweg  44 
Stimmbezirk 030 24046 Gelsdorfer Straße  58 
Stimmbezirk 030 24329 Hof Manner  7 
Stimmbezirk 030 24058 Im Ruhrfeld 1-3 k (alle), 2-8 154 
Stimmbezirk 030 24355 Küferring   160 
Stimmbezirk 030 24361 Müllerweg  52 
Stimmbezirk 030 24089 Obere Mühle  58 
Stimmbezirk 030 24363 Obsthof Adendorf  6 
Stimmbezirk 030 24330 Obsthof Plettenberg  12 

Stimmbezirk 030 24095 Ruhrweg   30 
Stimmbezirk 030 24366 Schmiedegasse  53 
Stimmbezirk 030 24362 Waldhof   6 
Stimmbezirk 030 24360 Weberstraße  38 
Gesamt 030     1533 
    
Stimmbezirk 040 24334 Am Ersdorfer Bach  63 
Stimmbezirk 040 24009 Am Kölnkreuz 45  101 
Stimmbezirk 040 24248 Am Swistbach  54 
Stimmbezirk 040 24058 Im Ruhrfeld 
   7 a - 121 (ungerade), 
   10 - 114 (gerade)  904 
Stimmbezirk 040 24094 Römerweg  105 
Gesamt 040     1227 
    
Stimmbezirk 050 24002 Adendorfer Straße 27 24 
Stimmbezirk 050 24008 Am Jungholz  76 
Stimmbezirk 050 24024 Bergstraße  109 
Stimmbezirk 050 24026 Berliner Straße  105 
Stimmbezirk 050 24030 Birkenallee  5 
Stimmbezirk 050 24051 C.-Goerdeler-Straße  98 
Stimmbezirk 050 24054 Heerstraße 1-51, 2-158 245 
Stimmbezirk 050 24060 In der Kohlkaule  43 
Stimmbezirk 050 24061 Johannesstraße  71 
Stimmbezirk 050 24063 Jungholzweg  175 
Stimmbezirk 050 24350 Kannenbäckerstraße 56 
Stimmbezirk 050 24077 Mehlemer Weg  101 
Stimmbezirk 050 24338 Münchhausenweg  75 

Fortsetzung auf der nächsten Seite!



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

24. Juli 2013

Stadt Meckenheim Bürgerinformation

Fortsetzung Wahlbezirkseinteilung vom 4. Juli 2013
Fortsetzung von der vorherigen Seite!

Gebiet  Straßen-   Straße   Einwohner
  nummer    Gesamt

Stimmbezirk 050 24352 Schäferhof  10 
Stimmbezirk 050 24106 Stolper Straße  132 
Stimmbezirk 050 24353 Töpferstraße  77 
Gesamt 050     1402 
  
Stimmbezirk 060 24014 A.d. Evang.Kirche  62 
Stimmbezirk 060 24018 A.d.Hohen Baumgärten 50 
Stimmbezirk 060 24004 Am Ehrenmal  43 
Stimmbezirk 060 24011 Am Rebstock  73 
Stimmbezirk 060 24017 Arndtstraße  80 
Stimmbezirk 060 24019 Auf dem Stephansberg 154 
Stimmbezirk 060 24043 Fontaneweg  26 
Stimmbezirk 060 24050 Goethestraße  22 
Stimmbezirk 060 24054 Heerstraße 53-77, 160 -186 67 
Stimmbezirk 060 24057 Hölderlinweg  30 
Stimmbezirk 060 24059 Im Wingert  42 
Stimmbezirk 060 24065 Kleiststraße  26 
Stimmbezirk 060 24072 Lessingstraße  67 
Stimmbezirk 060 24081 Mörikeweg  79 
Stimmbezirk 060 24087 Novalisweg  25 
Stimmbezirk 060 24098 Schillerstraße  9 
Stimmbezirk 060 24099 Schlegelweg  76 
Stimmbezirk 060 24108 Tieckstraße  55 
Stimmbezirk 060 24110 Uhlandstraße  130 
Gesamt 060     1116 

Stimmbezirk 070 24375 Am alten Sägewerk  73 
Stimmbezirk 070 24357 Am Alten Stauwehr  5 
Stimmbezirk 070 24007 Am Hambuch  55 
Stimmbezirk 070 24255 Am Wiesenpfad  103 
Stimmbezirk 070 24021 Bahnhofstraße  98 
Stimmbezirk 070 24022 Baumschulenweg  75 
Stimmbezirk 070 24025 Bergerwiesenstraße  12 
Stimmbezirk 070 24033 Buschstraße  21 
Stimmbezirk 070 24358 Carl-Zeiss-Straße  11 
Stimmbezirk 070 24038 Eichelnkampstraße  2 
Stimmbezirk 070 24041 Feldstraße  8 
Stimmbezirk 070 24044 Forsthaus   2 
Stimmbezirk 070 24379 Gerhard-Fey-Straße  13 
Stimmbezirk 070 24055 Heidestraße  4 
Stimmbezirk 070 24056 Hellmaarstraße  20 
Stimmbezirk 070 24298 Im Siebenswinkel  149 
Stimmbezirk 070 24317 Kalkofenstraße  8 
Stimmbezirk 070 24066 Klosterstraße 1-53  74 
Stimmbezirk 070 24074 Lüftelberger Straße  229 
Stimmbezirk 070 24083 Mühlgrabenstraße  5 
Stimmbezirk 070 24374 Obsthof am Rasselberg 4 
Stimmbezirk 070 24096 Sängerhof  7 
Stimmbezirk 070 24380 Solitärweg  4
Stimmbezirk 070 24381 Stecklingsweg  10
Stimmbezirk 070  W.-v.-Siemens-Straße 5
Stimmbezirk 070 24382 Wilhelm-Ley-Straße  20
Stimmbezirk 070 24383 Wilhelm-Offermann-Straße 22
Stimmbezirk 070 24112 Wißfeldstraße  146 
Stimmbezirk 070 24113 Wormersdorfer Straße 167 
Gesamt 070     1352 
  
Stimmbezirk 080 24006 Allensteiner Straße  37 
Stimmbezirk 080 24331 Christine-Teusch-Straße 103 
Stimmbezirk 080 24035 Danziger Straße außer 18-46 114 
Stimmbezirk 080 24328 Franz-Meyers-Straße 195 
Stimmbezirk 080 24308 Hermann-Ehlers-Weg 36 
Stimmbezirk 080 24351 Karl-Carstens-Straße 272 
Stimmbezirk 080 24300 Kolberger Weg  62 
Stimmbezirk 080 24306 Kurt-Schumacher-Straße 148 
Stimmbezirk 080 24325 Le-Mée-Platz  62
Stimmbezirk 080 24332 Luise-Albertz-Straße 42 
Stimmbezirk 080 24076 Marienburger Straße 147 
Stimmbezirk 080 24326 Markeeweg  25 
Stimmbezirk 080 24078 Memeler Straße  36 
Stimmbezirk 080 24091 Promenade  10 
Stimmbezirk 080 24105 Stettiner Weg  25 
Stimmbezirk 080 24107 Tilsiter Straße  28 
Stimmbezirk 080 24327 Willi-Weyer-Straße  152 
Stimmbezirk 080 24271 Zoppoter Straße  35 
Gesamt 080     1529 
    
Stimmbezirk 090 24027 Beuthener Straße  77 
Stimmbezirk 090 24032 Breslauer Straße  321 
Stimmbezirk 090 24035 Danziger Straße 18-46 81 
Stimmbezirk 090 24040 Elbinger Straße  15 
Stimmbezirk 090 24250 Elserweg   80 
Stimmbezirk 090 24049 Görlitzer Weg  41 
Stimmbezirk 090 24069 Königsberger Straße 59 
Stimmbezirk 090 24296 Kösliner Weg  35 
Stimmbezirk 090 24070 Küstriner Straße  74 
Stimmbezirk 090 24073 Liegnitzer Straße  9 
Stimmbezirk 090 24084 Neisser Weg  40 
Stimmbezirk 090 24085 Neuer Markt  147 
Stimmbezirk 090 24294 Oppelner Straße  39 
Stimmbezirk 090 24269 Siebengebirgsring  44 
Stimmbezirk 090 24295 Treptower Weg  59 
Stimmbezirk 090 24254 Von-Galen-Weg  16 
Gesamt 090     1137 
  
Stimmbezirk 100 24223 Am Düsterbäumchen 24 
Stimmbezirk 100 24247 Am Tennisplatz  68 

Stimmbezirk 100 24283 An der Alten Eiche  55 
Stimmbezirk 100 24028 Bonhoefferweg  74 
Stimmbezirk 100 24299 Delpstraße  108 
Stimmbezirk 100 24342 Drachenfelsstraße  12 
Stimmbezirk 100 24349 Hirschbergweg  21 
Stimmbezirk 100 24231 Im Cäcilienbusch  122 
Stimmbezirk 100 24071 Julius-Leber-Straße  193 
Stimmbezirk 100 24339 Lohrbergstraße  51 
Stimmbezirk 100 24344 Löwenburgstraße  30 
Stimmbezirk 100 24341 Nonnenstrombergstraße 22 
Stimmbezirk 100 24343 Ölbergstraße  64 
Stimmbezirk 100 24340 Petersbergstraße  31 
Stimmbezirk 100 24347 Rosenaustraße  18 
Stimmbezirk 100 24269 Siebengebirgsring 46-64 21 
Stimmbezirk 100 24346 Stenzelbergstraße  109 
Stimmbezirk 100 24104 Von-Stauffenberg-Weg 36 
Stimmbezirk 100 24275 Wachtbergstraße 1  7 
Stimmbezirk 100 24348 Walbergweg  42 
Stimmbezirk 100 24345 Wolkenburgstraße  12 
Gesamt 100     1120 
    
Stimmbezirk 110 24276 Am Beckmannplatz  128 
Stimmbezirk 110 24246 Am Jungholzhof  13 
Stimmbezirk 110 24320 An den Weihern  25 
Stimmbezirk 110 24225 Beethovenstraße 31-39 
   u. 79-83   23 
Stimmbezirk 110 24226 Brahmsstraße  182 
Stimmbezirk 110 24279 Brucknerstraße  28 
Stimmbezirk 110 24280 Dürerstraße  2 
Stimmbezirk 110 24304 Einsteinplatz  16 
Stimmbezirk 110 24229 Händelstraße  40 
Stimmbezirk 110 24252 J.-S.-Bach-Weg  79 
Stimmbezirk 110 24305 Keplerweg  99 
Stimmbezirk 110 24286 Lochnerweg  47 
Stimmbezirk 110 24288 Lortzingweg  31 
Stimmbezirk 110 24287 Mahlerweg  21 
Stimmbezirk 110 24302 Max-Planck-Straße  132 
Stimmbezirk 110 24291 Orffweg   93 
Stimmbezirk 110 24303 Otto-Hahn-Straße  28 
Stimmbezirk 110 24323 Röntgenstraße  63 
Stimmbezirk 110 24269 Siebengebirgsring  
   außer 37-75 
   u. 2-64   36 
Stimmbezirk 110 24293 Verdiweg   22 
Stimmbezirk 110 24275 Wachtbergstraße 1  2 
Stimmbezirk 110 24239 Wagnerstraße  19 
Stimmbezirk 110 24314 Werner-Egk-Straße  47 
Gesamt 110     1176 
  
Stimmbezirk 120 24277 Am Rubensplatz  16 
Stimmbezirk 120 24324 August-Macke-Straße 80 
Stimmbezirk 120 24225 Beethovenstraße 
   außer 31-39 u. 79 - 83  119 
Stimmbezirk 120 24249 C.-M.-v.-Weber-Weg 21 
Stimmbezirk 120 24280 Dürerstraße außer 1  141 
Stimmbezirk 120 24281 Grünewaldweg  95 
Stimmbezirk 120 24282 Heckelweg  45 
Stimmbezirk 120 24284 Liebermannstraße  92 
Stimmbezirk 120 24289 Max-Ernst-Weg  31 
Stimmbezirk 120 24232 Mozartstraße  103 
Stimmbezirk 120 24290 Noldestraße  285 
Stimmbezirk 120 24292 Paul-Klee-Straße  45 
Stimmbezirk 120 24236 Schubertweg  40 
Stimmbezirk 120 24237 Schumannstraße  52 
Stimmbezirk 120 24269 Siebengebirgsring 37-75 60 
Gesamt 120     1204 
    
Stimmbezirk 130 24167 Ahornhof   29 
Stimmbezirk 130 24273 An der Kapelle  16 
Stimmbezirk 130 24171 Auf dem Driesch  27 
Stimmbezirk 130 24174 Auf der Lehmwiese  30 
Stimmbezirk 130 24372 Berlepschweg  24 
Stimmbezirk 130 24175 Birkenhof   27 
Stimmbezirk 130 24177 Buchenhof  23 
Stimmbezirk 130 24178 Buschweg  59 
Stimmbezirk 130 24371 Cox-Orange-Weg  5 
Stimmbezirk 130 24181 Eichenhof  15 
Stimmbezirk 130 24182 Erlenhof   34 
Stimmbezirk 130 24183 Eschenhof  33 
Stimmbezirk 130 24185 Gemeindegasse  77 
Stimmbezirk 130 24186 Gerichtsstraße  57 
Stimmbezirk 130 24187 Godesberger Straße  182 
Stimmbezirk 130 24192 Hinter den Gärten  44 
Stimmbezirk 130 24194 In den Hüldern  40 
Stimmbezirk 130 24199 Lärchenweg  23 
Stimmbezirk 130 24200 Lindenweg  32 
Stimmbezirk 130 24202 Merler Bahn  46 
Stimmbezirk 130 24204 Merler Ring  316 
Stimmbezirk 130 24373 Merler Winkel  108 
Stimmbezirk 130 24370 Renettenweg  28 
Stimmbezirk 130 24210 Rosenweg  41 
Stimmbezirk 130 24220 Wiesenweg  4 
Gesamt 130     1320 
  
Stimmbezirk 140 24172 Auf dem Steinbüchel 
   1-47 u. 51-67  348 
Stimmbezirk 140 24173 Auf den Köppen  124 
Stimmbezirk 140 24179 Dorfplatz   48 
Stimmbezirk 140 24184 Fichtenweg 22  1 
Stimmbezirk 140 24188 Göddertzgarten  152 
Stimmbezirk 140 24213 Schlehenweg  99 
Stimmbezirk 140 24215 Uhlgasse   131 

Stimmbezirk 140 24221 Zypressenweg  385 
Gesamt 140     1288 
    
Stimmbezirk 150 24170 Am Wäldchen  35 
Stimmbezirk 150 24169 Aprikosenstraße  85 
Stimmbezirk 150 24172 Auf dem Steinbüchel 2-22 69 
Stimmbezirk 150 24356 Ebereschenstraße  86 
Stimmbezirk 150 24260 Grenzstraße  29 
Stimmbezirk 150 24191 Haselweg   133 
Stimmbezirk 150 24376 Henry-Dunant-Straße 178
Stimmbezirk 150 24195 Kastanienstraße  14 
Stimmbezirk 150 24205 Mirabellenstraße  51 
Stimmbezirk 150 24206 Mittelstraße  116 
Stimmbezirk 150 24207 Nußstraße außer 1-1 d 130 
Stimmbezirk 150 24209 Quittenstraße  92 
Stimmbezirk 150 24214 Tannenweg  130 
Stimmbezirk 150 24333 Zedernweg  27 
Gesamt 150     1175 
    
Stimmbezirk 160 24168 Akazienstraße  52 
Stimmbezirk 160 24176 Brombeerweg  54 
Stimmbezirk 160 24184 Fichtenweg außer 22 109 
Stimmbezirk 160 24378 Gerhard-Boeden-Straße 13
Stimmbezirk 160 24190 Hagebuttenstraße  39 
Stimmbezirk 160 24193 Holunderweg  108 
Stimmbezirk 160 24197 Kiefernweg  127 
Stimmbezirk 160 24198 Kirschenstraße  109 
Stimmbezirk 160 24201 Magnolienstraße  26 
Stimmbezirk 160 24207 Nußstraße 1-1 d  11 
Stimmbezirk 160 24208 Pappelweg  34 
Stimmbezirk 160 24211 Rotdornstraße  35 
Stimmbezirk 160 24212 Sanddornweg  22 
Stimmbezirk 160 24216 Ulmenstraße  97 
Stimmbezirk 160 24217 Wacholderstraße  56 
Stimmbezirk 160 24218 Weidenweg  85 
Stimmbezirk 160 24219 Weißdornstraße  105 
Gesamt 160     1082 
  
Stimmbezirk 170 24116 Ahrstraße   97 
Stimmbezirk 170 24117 Altendorfer Mühle  9 
Stimmbezirk 170 24261 Am Viethenkreuz-A  13 
Stimmbezirk 170 24368 Auf dem Acker  129 
Stimmbezirk 170 24120 Bachstraße  63 
Stimmbezirk 170 24121 Burgstraße  40 
Stimmbezirk 170 24122 Eichendorffweg  82 
Stimmbezirk 170 24123 Falkenweg  47 
Stimmbezirk 170 24124 Heinr.-Heine-Straße 71 
Stimmbezirk 170 24125 Herm.-Löns-Straße  25 
Stimmbezirk 170 24126 Hilberather Straße  135 
Stimmbezirk 170 24127 Kirchstraße  65 
Stimmbezirk 170 24128 Krötenpfuhl  75 
Stimmbezirk 170 24129 Kutzenberg  57 
Stimmbezirk 170 24130 Meckenheimer Straße 7 
Stimmbezirk 170 24131 Paulusstraße  25 
Stimmbezirk 170 24336 Rosenhof   1 
Stimmbezirk 170 24132 Roßkamp   33 
Stimmbezirk 170 24307 Sperberweg  52 
Stimmbezirk 170 24133 Steinrinnenweg  6 
Stimmbezirk 170 24134 Widdenberg  5 
Stimmbezirk 170 24135 Windmühlenhof  7 
Gesamt 170     1044 
    
Stimmbezirk 180 24297 Am Burghaus  7 
Stimmbezirk 180 24318 Am Viethenkreuz-E  11 
Stimmbezirk 180 24137 An den Birken  11 
Stimmbezirk 180 24118 Auf dem Spinnweg  76
Stimmbezirk 180 24272 Im Finkenschlag  20 
Stimmbezirk 180 24310 Im Gäßchen  13 
Stimmbezirk 180 24140 Jakobusstraße  37 
Stimmbezirk 180 24141 Oberdorfstraße  179 
Stimmbezirk 180 24142 Pater-Müller-Straße  58 
Stimmbezirk 180 24222 Raiffeisenstraße  65 
Stimmbezirk 180 24143 Rheinbacher Straße  118 
Stimmbezirk 180 24145 Schulstraße  61 
Stimmbezirk 180 24256 Theodor-Storm-Straße 63 
Stimmbezirk 180 24146 Unterdorfstraße  135 
Stimmbezirk 180 24148 Waldweg   115 
Gesamt 180     969 
  
Stimmbezirk 190 24364 Am Feldrain  67 
Stimmbezirk 190 24150 Auf den Steinen  137 
Stimmbezirk 190 24152 Bahnhof Kottenforst  19 
Stimmbezirk 190 24257 Bergerhof  2 
Stimmbezirk 190 24319 Burghofweg  17 
Stimmbezirk 190 24155 Flerzheimer Straße  85 
Stimmbezirk 190 24322 Fliesweg   4 
Stimmbezirk 190 24157 Gartenstraße  153 
Stimmbezirk 190 24301 Im Stiefel   38 
Stimmbezirk 190 24158 Kottenforststraße  121 
Stimmbezirk 190 24159 Lüfthildisgäßchen  54 
Stimmbezirk 190 24258 Marienhof  2 
Stimmbezirk 190 24160 Nordstraße  86 
Stimmbezirk 190 24259 Obsthof   4 
Stimmbezirk 190 24161 Petrusstraße  116 
Stimmbezirk 190 24162 Plantagenweg  98 
Stimmbezirk 190 24367 Schall-von-Bell-Weg 67 
Stimmbezirk 190 24164 Schloßstraße  10 
Stimmbezirk 190 24165 Schwarzer Weg  14 
Stimmbezirk 190 24163 Südstraße  169 
Gesamt 190     1263 
    
Gesamt Meckenheim    23.897

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich  Öffentlichkeit,  917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Benutzungs- und Gebührenordnung für die Inanspruchnahme von Räumen  
in städtischen Gebäuden sowie dem Merler Saal in Meckenheim 

Der Rat der Stadt Mecken-
heim hat in seiner Sitzung am 
17. Juli 2013  folgende Benut-
zungs- und Gebührenordnung 
für die Inanspruchnahme von 
Räumen in städtischen Gebäu-
den sowie den Merler Saal in 
Meckenheim beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Stadt Meckenheim 
stellt ihren Bürgerinnen und 
Bürgern Räume in städtischen 

Gebäuden sowie den Merler 
Saal für kulturelle, gesell-
schaftliche und politische Ver-
anstaltungen, für Tagungen, 
Ausstellungen und Freizeitak-
tivitäten zur Verfügung. 

Städtische Gebäude im Sinne 
dieser Benutzungs- und Ge-
bührenordnung sind:

1 Das Herrenhaus der  
Burg Altendorf in  
Meckenheim-Altendorf
2 Städtische Jungholzhalle  
in Meckenheim
3 Gymnastikhallen/Mehr-

zweckhallen in Altendorf/
Ersdorf und Lüftelberg
4 Pädagogisches Zentrum (PZ) 
im Schulcampus Meckenheim
5 Aula der Theodor-Heuss-
Realschule Meckenheim
6 Aula der Katholischen 
Grundschule Meckenheim
7 Aula der Gemeinschafts-
grundschule Meckenheim-
Merl
8 Pausenhalle der  
Evangelischen Grundschule 
Meckenheim
9 ZbV-Räume der Evange-
lischen Grundschule  

Meckenheim
10 ZbV-Räume der  
Gemeinschaftsgrundschule 
Meckenheim-Merl
11 ZbV-Räume der Wett-
kampfhalle im Schulcampus 
Meckenheim
12 ZbV-Raum Lüftelberg
13 Merler Saal (von der Stadt 
angemieteter Veranstaltungs-
raum der Kath. Kirchenge-
meinde St. Michael  
Meckenheim-Merl)

(2) Darüber hinaus können 
die Räume mit Ausnahme der 

Gymnastikhallen/Mehrzweck-
hallen in Altendorf/Ersdorf und 
Lüftelberg auch an auswärtige 
Veranstalter vermietet wer-
den, sofern Belange der Stadt 
Meckenheim nicht entgegen-
stehen, die betrieblichen und 
personellen Verhältnisse dies 
zulassen und die Veranstal-
tung mit ihren Zielen und mit 
dem Charakter der Räume zu 
vereinbaren ist.

(3) Welche Räume im Einzel-
fall vermietet werden, richtet 
sich nach der Art der Veran-
staltung und der Zweckbestim-

mung des zu vermietenden 
Raumes. 

(4) Für die Vermietung der 
Räume und Gebäude nebst 
Einrichtung und Zubehör ist 
der Fachbereich für Bildung, 
Kultur und Sport der Stadt Me-
ckenheim zuständig.

(5) Das Mietverhältnis zwi-
schen der Stadt Meckenheim 
und dem Veranstalter wird 
durch einen privatrechtlichen 
Mietvertrag geregelt. 

(6) Ein Rechtsanspruch auf 
Vermietung der Räume be-
steht nicht.

(7) Zum Zwecke des Betriebs 
eines Stadtmuseums als Be-
gegnungsstätte für Mecken-
heimer Geschichte und Kultur 
ist das Herrenhaus der Burg 
Altendorf dauerhaft an den 
Verein „Meckenheimer Stadt-
museum und Kulturforum 
e.V.“ verpachtet.

Fortsetzung auf der 
nächsten Seite!
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§ 2
Zulassung von 
Veranstaltungen

(1) Im Herrenhaus der Burg 
Altendorf sind regelmäßige 
und dauerhafte Nutzungen, 
z.B. wöchentliche Vereinsa-
bende oder Veranstaltungen 
über die Dauer eines Monats, 
ausgeschlossen. Dieser Aus-
schluss gilt nicht für den Be-
trieb des Stadtmuseums. Das 
Parken auf dem Burghof ist 
grundsätzlich untersagt. In 
Ausnahmefällen kann es auf 
Antrag für Brauchtumsveran-
staltungen (z.B. Krönung Mai-
paar, Weihnachtsbaumaufstel-

lung) genehmigt werden.
(2) Das Pädagogische Zen-

trum (PZ) am Schulcampus 
wird nur für solche Veranstal-
tungen vermietet, für deren 
Durchführung die Jungholz-
halle nicht geeignet ist. 

(3) Während der Schulferi-
en NRW sowie an Sonn- und 
Feiertagen werden die Räume 
nach § 1 Nr. 4 bis Nr. 8 nur 
dann zur Verfügung gestellt, 
wenn die Veranstaltungen im 
besonderen städtischem Inte-
resse liegen. 

(4) Die nach § 1 Nr. 4 bis Nr. 
10 angemieteten Räume müs-
sen in der Regel bis 22.00 Uhr 
verlassen werden. Über Aus-
nahmen entscheidet die Stadt 
Meckenheim.

(5) Die Räume nach § 1 Nr. 1 

bis Nr. 3 sowie Nr. 11 bis Nr. 
13 können auch über 22.00 
Uhr hinaus benutzt werden, 
wenn der Veranstalter die 
Schlüsselgewalt übernimmt. 

(6) Ausgeschlossen sind Ver-
anstaltungen, die 
•	sich	gegen	die	freiheitlich-

demokratische Grundordnung 
richten, 
•	gegen	die	guten	Sitten	ver-

stoßen, 
•	 erhebliche	 und	 unzumut-

bare Lärmbelästigung für die 
Anlieger mit sich bringen, 
•	 außergewöhnliche	 Ver-

schmutzungen zur Folge ha-
ben.

(7) Die Entscheidungen über 
die Zulassung einer Veranstal-
tung trifft der Bürgermeister 
nach pflichtgemäßem Ermes-

sen. 

§ 3
Allgemeine Mieterpflichten

(1) Die überlassenen Räume 
und Gebäude mit ihren Ein-
richtungen und dem sonstigen 
Zubehör dürfen nur für die im 
Mietvertrag genannten Veran-
staltungen und für die verein-
barte Zeit benutzt werden. Der 
Veranstalter ist zu schonender 
Behandlung verpflichtet.

(2) Die in den jeweiligen 
städtischen Einrichtungen gel-
tenden Bestuhlungspläne sind 
verbindlich. Der Veranstalter 
darf die Bestuhlung nicht ei-
genmächtig verändern. Er darf 
nicht mehr Karten ausgeben, 
als Sitzplätze nach dem jewei-

ligen Bestuhlungsplan vorhan-
den sind. Stehplätze sind nicht 
zugelassen.

(3) Die Gänge und Notaus-
gänge, die Notbeleuchtung, 
Feuerlöscheinrichtungen und 
Feuermelder dürfen nicht ver-
stellt oder verhängt werden.

(4) Der Veranstalter ist ver-
pflichtet:
•	 im	 Falle	 der	 Benut-

zung eines Küchenbereichs, 
diesen gründlich, unter Beach-
tung der Hygienevorschriften, 
zu reinigen sowie das verwen-
dete Geschirr zu spülen und 
wieder in die Schränke zu räu-
men, 
•	 alle	 genutzten	 Tische	 zu	

reinigen, 
•	in	allen	genutzten	Räumen	

die Fußböden feucht zu reini-

gen, 
•	 die	 genutzten	 Toiletten-	

und Außenanlagen gründlich 
zu reinigen. 

Kommt der Veranstalter die-
ser Verpflichtung nicht nach, 
veranlasst die Stadt Mecken-
heim eine Fachreinigung auf 
Kosten des Veranstalters.

(5) In allen Räumen gilt un-
eingeschränktes Rauchverbot, 
unbenommen der Regelungen 
des Nichtraucherschutzge-
setzes. 

§ 4
Mietpreistarif

(1) Für die Benutzung der 
Räume, der technischen und 
sonstigen Einrichtungen und 
ggf. für die Inanspruchnahme 

städtischer Hausmeister wer-
den privatrechtliche Entgelte 
nach dem dieser Benutzungs- 
und Gebührenordnung als An-
lage beigefügten Mietpreista-
rif erhoben. Hierin enthalten 
sind ebenfalls die Kosten für 
Wasser, Abwasser, Strom und 
Heizung.

(2) Soweit Einrichtungen 
oder besondere Leistungen in 
Anspruch genommen werden, 
die nicht im Mietpreistarif für 
die Benutzung aufgeführt sind, 
werden die dafür zu zahlenden 
Entgelte besonders vereinbart.

Fortsetzung auf der 
nächsten Seite!

Nr. gem. §1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5

Burg 
Altendorf 

Keller

Burg 
Altendorf EG 

je Raum

Burg 
Altendorf 

alle 4 
Räume

Burg 
Altendorf 1. 

OG inkl. 
Küche

Jungholz-
halle klein

Jungholz-
halle groß

Jungholz-
halle komplett

Gymnastik- 
/Mehrzweck-

halle Altendorf

Gymnastik-
halle 

Lüftelberg

Päda-
gogisches 

Zentrum (PZ)
Aula THR

Normaltarif

bis 5 115,00 €   60,00 €     150,00 €   180,00 € 184,00 €   270,00 €     270,00 €   250,00 €    250,00 €    
bis 8 140,00 €   75,00 €     180,00 €   230,00 € 271,00 €   360,00 €    450,00 €       400,00 €     400,00 €   360,00 €    360,00 €    
über 8 150,00 €   90,00 €     230,00 €   260,00 € 360,00 €   450,00 €    534,00 €       540,00 €     540,00 €   490,00 €    490,00 €    
pro Tag

Sondertarif für kulturelle, schulische, gesellschaftspolitische Veranstaltungen/Tagungen oder Ausstellungen ohne gewerbl. Zweck (Eintritt unter 2,50 €)

bis 5 75,00 €     40,00 €     115,00 €   115,00 € 56,00 €     - €          - €           75,00 €      75,00 €     180,00 €    180,00 €    
bis 8 100,00 €   60,00 €     130,00 €   150,00 € 74,00 €     136,00 €    184,00 €       100,00 €     100,00 €   230,00 €    230,00 €    
über 8 130,00 €   75,00 €     150,00 €   180,00 € 97,00 €     184,00 €    225,00 €       150,00 €     150,00 €   270,00 €    270,00 €    
pro Tag

Gewerblich

pro Tag 798,00 €   1.043,00 €  1.227,00 €    1.200,00 €  1.200,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

Sondertarif Herrenhaus Burg Altendorf für Ausstellungen und Galerien mit einer Dauer von mehr als einem Tag (ohne gewerbl. Zwecke)

pro Tag 75,00 €     115,00 € 

Kaution

Pauschal 250,00 €   250,00 €    250,00 €   250,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €  1.000,00 €    500,00 €     500,00 €   250,00 €    250,00 €    

Nr. gem. §1 6 7 8 10 11 12 12 13 14 15

Aula KGS Aula GGS Pausen-
halle EGS

zbV-Räume 
EGS

zbV-Räume 
GGS

zbV-Raum 
groß 

Wettkampf-
halle

zbV-Raum 
klein 

Wettkampf-
halle

zbV-Raum 
Groß Außenum-

kleide Merl

zbV-Raum 
Lüftelberg Merler Saal

Normaltarif

bis 5 115,00 €   115,00 €    180,00 €   60,00 €   60,00 €     115,00 €    60,00 €        60,00 €      115,00 €   270,00 €    
bis 8 150,00 €   150,00 €    230,00 €   75,00 €   75,00 €     150,00 €    75,00 €        75,00 €      150,00 €   430,00 €    
über 8 180,00 €   180,00 €    260,00 €   90,00 €   90,00 €     180,00 €    90,00 €        90,00 €      180,00 €   550,00 €    
pro Tag

Sondertarif für kulturelle, schulische, gesellschaftspolitische Veranstaltungen/Tagungen oder Ausstellungen ohne gewerbl. Zweck (Eintritt unter 2,50 €)

bis 5 40,00 €     40,00 €     115,00 €   25,00 €   25,00 €     40,00 €      25,00 €        25,00 €      40,00 €     
bis 8 60,00 €     60,00 €     150,00 €   45,00 €   45,00 €     60,00 €      45,00 €        45,00 €      60,00 €     
über 8 75,00 €     75,00 €     180,00 €   60,00 €   60,00 €     75,00 €      60,00 €        60,00 €      75,00 €     
pro Tag 270,00 €    

Gewerblich

pro Tag 150,00 €   150,00 €    300,00 €   80,00 €   80,00 €     150,00 €    80,00 €        80,00 €      150,00 €   

Kaution

Pauschal 250,00 €   250,00 €    250,00 €   250,00 € 250,00 €   250,00 €    250,00 €       250,00 €     250,00 €   250,00 €    

Mietpreistarif

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich  Öffentlichkeit,  917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de
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(3) Die Benutzung der in § 1 
genannten städtischen Räume 
sowie die Inanspruchnahme 
der städtischen Hausmeister 
sind für die Musikschule und 
die Volkshochschule unent-
geltlich. 

§ 5
Zahlung des Mietpreises

Die voraussichtlich zu zah-
lenden Mieten für die Benut-
zung der Räume, der tech-
nischen und sonstigen Einrich-
tungen sind mit dem Vertrags-
schluss fällig und spätestens 4 
Wochen vor Beginn der Ver-
anstaltung zu entrichten. Die 
endgültige Abrechnung über 
alle tatsächlich entstandenen 
Kosten wird dem Mieter nach 
der Veranstaltung zugeleitet. 
Der errechnete Restbetrag ist 
innerhalb von 10 Tagen nach 
Rechnungsdatum an die Stadt-
kasse Meckenheim zu zahlen. 

§ 6
Kaution

(1) Die Stadt Meckenheim 
ist berechtigt, eine Kaution 
vor der Inanspruchnahme der 
städtischen Räume zu erhe-
ben. 

(2) Die Höhe der Kaution ist 
im Mietpreistarif raumbezo-
gen festgelegt. 

(3) Die Kaution ist zusam-
men mit dem Mietpreis, spä-
testens 4 Wochen vor der 
Veranstaltung, zu entrichten. 
Bei schadensfreier und ord-
nungsgemäßer Rückgabe der 
gemieteten Räume und ggf. 
der technischen und sonstigen 
Einrichtungen wird die Kauti-
on in voller Höhe wieder aus-
gezahlt. Im Falle einer nicht 
ordnungsgemäßen Rückgabe 
der gemieteten Räume oder 
der technischen und sonstigen 
Einrichtungen kann die Kauti-
on, solange bis der ordnungs-
gemäße Zustand wieder her-
gestellt wurde, einbehalten 
werden.

§ 7
Programmgestaltung

Die Stadt Meckenheim kann 
in Einzelfällen vor Abschluss 

des Mietvertrages vom Veran-
stalter die Vorlage des Veran-
staltungsprogramms verlan-
gen.

§ 8 
Anmeldung von Veranstal-

tungen

(1) Veranstaltungen sollen in 
der Regel spätestens 3 Monate 
vorher bei der Stadt Mecken-
heim schriftlich angemeldet 
und gleichzeitig alle für die 
Durchführung der Veranstal-
tung notwendigen Genehmi-
gungen vorgelegt werden. 

(2) Der Veranstalter hat bei 
der Antragstellung den Ab-
schluss einer entsprechenden 
Haftpflichtversicherung nach-
zuweisen. Durch die Hinterle-
gung einer Kaution gemäß § 
6 entfällt diese Verpflichtung 
nicht.    

(3) Die Bestellung von Feu-
erwehr und Sanitätsdienst ge-
schieht unter der Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften 
durch den Veranstalter. So-
weit dies auf Veranlassung der 
Stadt Meckenheim geschieht, 
hat der Veranstalter die für 
die Inanspruchnahme vorge-
sehene Gebühr und sonstigen 
Kosten zu tragen. 

(4) Die Stadt Meckenheim 
entscheidet im Einzelfall, ob 
die Anwesenheit eines Sicher-
heitsdienstes notwendig ist. 
Die Bestellung eines Sicher-
heitsdienstes geschieht unter 
der Beachtung der gesetz-
lichen Vorschriften durch den 
Veranstalter. Soweit dies auf 
Veranlassung der Stadt Me-
ckenheim geschieht, hat der 
Veranstalter die für die Inan-
spruchnahme vorgesehene 
Gebühr und sonstigen Kosten 
zu tragen. 

§ 9
Hausrecht

Die von der Stadt Mecken-
heim beauftragten Dienstkräf-
te üben gegenüber dem Ver-
anstalter das Hausrecht aus. 
Ihren Anordnungen ist Folge 
zu leisten.

§ 10
Ablauf der Veranstaltungen

(1) Der Veranstalter trägt die 
Verantwortung für den ord-

nungsgemäßen und störungs-
freien Ablauf seiner Veran-
staltung allein. Er hat alle er-
forderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen zu treffen. 

(2) Soweit festgestellt wird, 
dass die Benutzungs- und Ge-
bührenordnung nicht vollstän-
dig beachtet wird, werden die 
städtischen Räumlichkeiten 
nicht mehr an die mittelbaren 
oder unmittelbaren Verursa-
cher von Schäden oder Ord-
nungswidrigkeiten vermietet. 

§ 11
Dekoration und Werbung

(1) In den gemieteten Räu-
men dürfen Gegenstände 
nur an den von der Stadt Me-
ckenheim ausdrücklich vor-
gesehenen und bezeichneten 
Stellen oder sonst nur mit 
besonderer Zustimmung und 
nach Anweisung der Stadt an-
gebracht oder aufgestellt wer-
den. Jede Art von Werbung 
bedarf in allen Fällen der be-
sonderen Erlaubnis der Stadt.

(2) Der Veranstalter hat die 
Pflicht, mitgebrachte Gegen-
stände nach der Veranstaltung 
unverzüglich zu entfernen. 
Kommt der Veranstalter die-
ser Verpflichtung nicht nach, 
so kann die Stadt Mecken-
heim die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustandes 
auf Kosten des Veranstalters 
durchführen lassen.

§ 12
Eintrittskarten

Die Beschaffung der Ein-
trittskarten für seine Veran-
staltungen obliegt dem Veran-
stalter. Er hat dafür zu sorgen, 
dass die auf den Eintrittskarten 
abgedruckten Einlassbedin-
gungen eindeutig sind und 
mit den öffentlichen Ankün-
digungen (Plakataushang, 
Werbezettel, Anzeigen in den 
Tageszeitungen) übereinstim-
men.

§ 13
Bewirtschaftung

(1) Die Bewirtschaftung der 
Veranstaltung obliegt dem 
Veranstalter. Er hat dafür Sor-
ge zu tragen, dass die Hygi-
enevorschriften eingehalten 
werden. Beim Verabreichen 

von Speisen und Getränken 
ist ausschließlich wieder ver-
wendbares Geschirr zu benut-
zen.  

(2) Eine gegebenenfalls er-
forderliche Ausschankgeneh-
migung ist vom Veranstalter 
beim Fachbereich Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung der 
Stadt Meckenheim einzuholen. 

(3) Der Veranstalter ist ver-
pflichtet, die jugendschutz-
rechtlichen Richtlinien (insbe-
sondere das Verbot des Alko-
holausschanks an Jugendliche) 
einzuhalten. 

§ 14
Kleiderablage

Es besteht Garderoben-
pflicht. Der Veranstalter hat 
dafür zu sorgen, dass Stühle, 
Tische und Wände in den Räu-
men nicht als Kleiderablage 
benutzt werden. Vom Veran-
stalter soll eine Aufsicht für die 
Garderobe gestellt werden.

§ 15
Haftung

(1) Der Veranstalter muss 
die gemieteten Räume und 
Einrichtungen vor Beginn der 
Veranstaltung und nach Ende 
gemeinsam mit dem zuständi-
gen Hausmeister besichtigen. 
Soweit hierbei keine Beanstan-
dungen durch den Veranstal-
ter erhoben werden, gelten die 
Mieträume als in ordnungsge-
mäßem Zustand übernommen. 
Dies wird in einem schrift-
lichen Übergabeprotokoll fest-
gehalten und von beiden Ver-
tragsparteien unterschrieben. 

(2) Für Schäden, die durch 
den Veranstalter, dessen Be-
auftragte oder Dritte im Zu-
sammenhang mit der Veran-
staltung an den gemieteten 
Räumen, Nebenräumen, Ein-
richtungen, Geräten und Au-
ßenanlagen verursacht wer-
den, haftet der Veranstalter. 
Dem Veranstalter obliegt der 
Nachweis darüber, dass ein 
schuldhaftes Verhalten nicht 
vorgelegen hat. Er hat jeden 
entstandenen Schaden unver-
züglich der Stadt Meckenheim 
mitzuteilen.

Dies gilt für alle Beschädi-
gungen, die von der Übernah-
me an bis zur Übergabe an die 
Stadt entstehen. 

(3) Die Stadt Meckenheim 
haftet nicht bei Versagen von 
Einrichtungen, bei Betriebs-
störungen und sonstigen die 
Veranstaltung verhindernden 
und beeinträchtigenden Ereig-
nissen. 

(4) Der Veranstalter hat die 
Stadt Meckenheim von An-
sprüchen jeder Art, die von 
dritter Seite gegen sie aus An-
lass der Veranstaltung erho-
ben werden, freizustellen.

§ 16
Rücktritt vom Vertrag

(1) Führt der Veranstalter aus 
einem von der Stadt Mecken-
heim nicht zu vertretenden 
Grund die Veranstaltung nicht 
durch oder tritt erst innerhalb 
einer Frist von einem Monat 
vor Veranstaltungstermin vom 
Mietvertrag zurück, so ist er 
grundsätzlich verpflichtet, die 
Hälfte des Mietpreises zu zah-
len. Bei einem kurzfristigen 
Rücktritt innerhalb von 14 Ta-
gen vor dem Veranstaltungs-
termin ist die volle Mietsumme 
fällig. Sofern es möglich ist, 
die Mieträume anderweitig zu 
vermieten, werden nur die tat-
sächlich entstandenen Kosten 
berechnet.

Unbeschadet hiervon bleibt 
das Recht der Stadt Mecken-
heim, Ersatz für den durch den 
Rücktritt bedingten Schaden 
zu verlangen.

(2) Die Stadt Meckenheim 
behält sich das Recht vor, vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn 
sie die vermieteten Räume 
bzw. Gebäude aufgrund unvor-
hergesehener Umstände drin-
gend selbst benötigt. In einem 
solchen Fall erfolgt die sofor-
tige Rückzahlung der mögli-
cherweise bereits gezahlten 
Miete und Kaution. Eine wei-
tergehende Entschädigung er-
folgt nicht.

(3) Des Weiteren kann die 
Stadt Meckenheim vom Ver-
trag zurücktreten:
•	 wenn	 der	 Nachweis	 der	

erforderlichen Anmeldungen 
nach § 8 oder etwaiger Ge-
nehmigungen nicht vorgelegt 
wird,
•	 wenn	 eine	 entsprechende	

Haftpflichtversicherung nicht 
nachgewiesen wird,
•	wenn	Tatsachen	vorliegen,	

die eine Störung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung 
durch die Veranstaltung be-
fürchten lassen,
•	wenn	die	vermieteten	Räu-

me bzw. Gebäude infolge hö-
herer Gewalt nicht zur Verfü-
gung gestellt werden können

Hinsichtlich der Zahlungs-
verpflichtung gilt Abs. 1 ent-
sprechend. 

§ 17
Kündigung

(1) Das Kündigungsrecht 
richtet sich nach den gesetz-
lichen Vorschriften.

(2) Darüber hinaus behält 
sich die Stadt Meckenheim 
das Recht vor, den Mietver-
trag jederzeit - auch noch 
am Veranstaltungstag - ohne 
Leistung von Schadensersatz 
fristlos zu kündigen, wenn sie 
Kenntnis darüber erlangt, dass 
die Inhalte der Veranstaltung 
ganz oder teilweise menschen-
verachtend, gewaltverherrli-
chend, pornographisch, sexi-
stisch, rassistisch oder ander-
weitig strafbar sind bzw. die 
Belange des Jugendschutzes 
verletzt werden. 

(3) Bei einer fristlosen Kün-
digung aus wichtigem Grund, 
den der Veranstalter zu ver-
treten hat, wird der bereits 
bezahlte Mietpreis nicht er-
stattet. Eine bereits bezahlte 
Kaution wird zurückerstattet. 
Zusätzliche Leistungen, die in 
dem Mietvertrag vereinbart 
werden, sind von dem Veran-
stalter auch nach einer frist-
losen Kündigung zu bezahlen.

§ 18
Inkrafttreten

Vorstehende Benutzungs- 
und Gebührenordnung für die 
Inanspruchnahme der Räume 
der städtischen Gebäude in 
Meckenheim tritt am 1. August 
2013 in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten die Benutzungsordnung 
für das Herrenhaus der Burg 
Altendorf in Meckenheim-
Altendorf, Burgstraße 5 in der 
Fassung der 2. Änderungssat-
zung vom 21. März 2012, die 
Benutzungsordnung für die 
städtische Jungholzhalle in 
Meckenheim und die Gymna-
stikhallen in Altendorf/Ersdorf 
sowie in Lüftelberg in der Fas-

sung der 4. Änderungssatzung 
vom 21. Dezember 2001, die 
Benutzungs- und Gebühren-
ordnung für Aulen, Pausenhal-
len und ZbV-Räume der Stadt 
Meckenheim in der Fassung 
der 2. Änderungssatzung vom 
21. Dezember 2001, die Benut-
zungs- und Gebührenordnung 
für den Veranstaltungsraum 
im Gebäude der Kath. Kirchen-
gemeinde St. Michael, Zypres-
senweg 4, 53340 Mecken-
heim-Merl vom 11. März 2009 
und die jeweils zugehörigen 
Mietpreistarife außer Kraft.

Mietpreistarif
- s. Anlage (vorige Seite) -

Bekanntmachungs-
anordnung:

Die vorstehende Änderungs-
satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, 
es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Ge-
nehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den 
Satzungsbeschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- oder Verfah-
rensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel er-
gibt.

Meckenheim, 18. Juli 2013
Bert Spilles

Bürgermeister


